
Stadt Köthen 
(Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2011226/2  (I)

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 15.12.2011

TOP: 2.17

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2011226/2 (I)

Oliver Reinke Az.: erstellt am: 22.11.2011

Betreff

Straßenreinigungsgebührensatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2

06.12.2011: Hauptausschuss 
15.12.2011: Stadtrat

06.12.2011 
15.12.2011

laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Straßenreinigung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA)
Kommunalabgabengesetz (KAG)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes 2009 bis 2011 sind die 
Straßenreinigungsgebühren entsprechend den Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt für einen Zeitraum von drei 
Jahren neu zu kalkulieren. Ein erwirtschafteter Überschuss bzw. ein entstandenes Defizit 
aus dem Vorkalkulationszeitraum ist zu berücksichtigen.

Mit dem Beschluss der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Stadt Köthen 
(Anhalt) für den Zeitraum von 2012 bis 2014 ist die Straßenreinigungsgebührensatzung 
wie folgt zu ändern.

5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Straßenreinigung der Stadt Köthen (Anhalt)

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat aufgrund der §§ 6 und 8 der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch § 20 
Absatz 1 des Gesetzes vom 20. Januar 2011 (GVBl. LSA S. 14) und der §§ 2 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA)in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 
Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 
Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) in seiner Sitzung am 15. Dezember 2011 folgende 5. 
Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung 
in der Stadt Köthen (Anhalt) vom 01. Januar 2002 in der Fassung  der 4. 
Änderungssatzung vom 10. September 2009 beschlossen.

§1

§ 3 wird in Absatz 1 der Satz 2 wie folgt neu gefasst:

Die Stadt/Gemeinde trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten der zu reinigenden 
Straßen.

§ 2

§ 4 wird wie folgt neu gefasst:

Die Reinigungsgebühr je Meter Straßenfront beträgt jährlich für die 
Straßenreinigungsklasse I 13,20 Euro
Straßenreinigungsklasse II   2,64 Euro.

Die ermäßigten Gebühren entsprechen § 5 betragen jährlich je Meter Straßenfront für die
Straßenreinigungsklasse I         12,00 Euro
Straßenreinigungsklasse II 2,40 Euro.

§ 3

Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft.

Anlagen:




